
Dornbirner

Zercherner
Siebenter Jahrgang.

Soes

Orgau für alle gemeindeamtlichen Kundmachungen.

Das „Dornbirner Gemeindeblatt" erscheint jeden Sonntag Morgen und kostet
ganzjährig fl. 1.50, halbjährig 75 kr., mit Postversendung ganzjährig fl. 2.10. Inserate
werden mit 5 kr. für den Raum einer gewöhnlichen Druckzeile berechnet. Die Inserate
müssen spätestens bis Freitag Mittag franko im Gemeindeamte abgegeben werden.

Nr. 24. Sonntag, 11. Juni. 1876.

Rundmachungen.
Straßensperre.

Die Eisengasse vom Kreuzwirth bis zum Fischbach, kann bis
auf Weiteres wegen Kanalbauten nicht befahren werden.

Dornbirn, am 23. April 1876. Die Gemeindevorstehung.
Alprechtsbesitzer, welche ihre Rechte für diesen Sommer an auswärts

Dornbirn Seßhafte verlassen, werden hiermit aufgefordert, ihren Pächtern
aufzutragen, daß sie aus ihrer Gemeinde frische Gesundheitsscheine mitzu¬
bringen haben, welche sowohl von der bezüglichen Gemeindevorstehung als
dem Thierarzte unterfertigt sein müssen.

Der Alpmeister und der Senner sind verantwortlich dafür, daß nur
solches von auswärts kommendes Vieh zugelassen wird, für welches die vor¬
geschriebenen Gesundheitsscheine vorgewiesen werden können.

Diese Gesundheitsscheine sowie die in der Kundmachung vom28. Mai d. J. vorgeschriebenen Gesundheitsmarken, hat jeder Alpmeister
zu sammeln und am Tage nach der Auffahrt in's Gemeindeamt zu bringen.

Unterlassungen werden entsprechend geahndet.
Dornbirn, den 28. Mai 1876. Die Gemeindevorstehung.


